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Einverständniserklärung    
für den Einsatz einer Begleitgruppe nach einem tierschutzrechtlichen Verstoss in einer Nutztierhaltung. 

 

Ich erkläre mich hiermit für den Einsatz einer Begleitgruppe einverstanden: 

 

Vorname, Name: 
 

Adresse: 
 

PLZ, Ort: 
 

Datum, Unterschrift: 
 

 

Ziel der Begleitgruppe 

Ziel des Einsatzes ist es möglichst rasch eine nachhaltig tierschutzkonforme Tierhaltung und nicht zuletzt 

auch das Menschenwohl in nützlicher Frist wiederherzustellen. Dadurch sollen Wiederholungsfälle und 

einschneidende Massnahmen, wie zum Beispiel Tierbestandesreduktion oder Tierhalteverbote, vermieden 

werden.  

Herausgabe von Informationen an die Begleitgruppe 

Gemäss Art. 4 Abs. 3 der kantonalen Tierschutzverordnung kann der Veterinärdienst des Kantons Luzern 

bei schwerwiegenden Tierschutzfällen kantonale Behörden beiziehen oder an kommunale Behörden ge-

langen. Gegenüber anderen Institutionen oder Privaten gilt für den Veterinärdienst die Wahrung des Amts-

geheimnisses. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Einverständniserklärung befreit der Tierhalter den 

Veterinärdienst des Kantons Luzern vom Amtsgeheimnis gegenüber den in der Begleitgruppe involvierten 

Personen und Institutionen. Die Verantwortlichen stellen sicher, dass die von der Begleitgruppe verwende-

ten Daten, Bilder und Schreiben vertraulich behandelt werden. 

Kosten 

Der Einsatz der Begleitgruppe ist kostenpflichtig. Für den Einsatz eines Sachverständigen werden die ent-

sprechenden Stundenansätze verrechnet. Allfällig weitere Kosten, welche durch den Einsatz der Begleit-

gruppe verursacht werden, werden im Einzelfall bekannt gegeben und ebenfalls verrechnet.  

 

Begleitgruppe ersetzt kein ordentliches Verwaltungs- und/oder  Strafverfahren 

Der Einsatz einer Begleitgruppe ersetzt kein ordentliches Verwaltungs- und/oder Strafverfahren. Durch die 

Begleitgruppe wird versucht, auf den Betrieb angepasste Lösungen zu erarbeiten und dadurch einschnei-

dendere Massnahmen (Bsp. Tierbestandesreduktion oder Tierhalteverbot) zu vermeiden.  

 

 

Kontakt 

Offeni Tür i de Not  Veterinärdienst des Kantons Luzern 

c/o Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband  Meyerstrasse 20 

Schellenrain 5  Postfach 3439 

6210 Sursee 6002 Luzern 

Mail: offeni.tuer@bluewin.ch  Mail: veterinaerdienst@lu.ch 

Tel.: 041 939 20 39  Tel.: 041 228 61 35 

 


